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Stadt Lohne 
Der Bürgermeister 
 

Vorlage 
 

Vorlage Nr.: 22/002/2020 
 
 

Federführung: Abt. 22 - Steuerabteilung Datum: 03.02.2020 
Verfasser: Werner Vornhagen AZ: 2/22/Vh/Bau 

 
 

Beratungsfolge Termin Zuständigkeit 

Ausschuss für Finanzen, Lie-
genschaften und Wirtschafts-
förderung 

18.02.2020 Vorberatung 

Verwaltungsausschuss 25.02.2020 Vorberatung 
Rat 25.03.2020 Entscheidung 

 
 
 
Gegenstand der Vorlage 

Antrag der SPD-Fraktion gem. § 56 NKomVG - Aufhebung der Satzung über die 
Erhebung von Beiträgen nach § 6 NKAG für straßenbauliche Maßnahmen in der 
Stadt Lohne (Straßenausbaubeitragssatzung) 
 
Sachverhalt: 
 
Die SPD-Fraktion hat mit anliegendem Schreiben die Aufhebung der Straßenausbaubei-
tragssatzung in Lohne beantragt. Der Antrag wurde bereits im Frühjahr 2019 in den politi-
schen Gremien der Stadt Lohne behandelt und zunächst bis zur geplanten gesetzlichen 
Neuregelung in Niedersachsen zurückgestellt. Mittlerweile hat der Niedersächsische Landtag 
das Gesetz zur Änderung des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes und anderer 
Gesetze und zur Flexibilisierung von Straßenausbaubeiträgen vom 24.10.2019 beschlossen 
und im Nds. GVBl.-Nr. 18/2019, ausgegeben am 01.11.2019, veröffentlicht.  
 
In einigen Bundesländern wird derzeit noch über die Abschaffung der Straßenausbaubeiträ-
ge diskutiert. In mehreren Bundesländern wie u.a. Bayern, Baden-Württemberg, Hamburg 
und Berlin ist die Erhebung von Straßenausbaubeiträge grundsätzlich nicht möglich. 
 
Der vorliegende Antrag der SPD-Stadtratsfraktion beinhaltet im Wesentlichen die in der öf-
fentlichen Diskussion vorgebrachten Argumente wie  
 

 unverhältnismäßige Beitragshöhen, 

 Unverständnis bei Bürgerinnen und Bürger, da sie den Ausbau „ihrer Straßen“ nicht 
mit einer für sie gegebenen Vorteilssituation in Zusammenhang sehen, sondern die 
Straßen für sie nur für den Gebrauch durch jedermann verwendet werden, 

 mehr Gerechtigkeit durch Finanzierung über Steuern. 
 
 
Straßenausbaubeiträge sind in vielen niedersächsischen Kommunen ein bewährtes Instru-
ment zur Finanzierung des kommunalen Straßenbaus. Sie gänzlich abzuschaffen, bedeuten 
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den Verlust finanziellen Spielraums für die Stadt und wecken möglicherweise sogar Begehr-
lichkeiten in der Bevölkerung. So spricht sich auch der Niedersächsische Städte- und Ge-
meindebund dafür aus, den Kommunen weiterhin die Möglichkeit zu belassen, Straßenaus-
baubeiträge zu erheben. Bereits bisher wurden 25 - 70 v. H. der Straßenausbaukosten aus 
Steuermitteln getragen, wobei die höchste Eigenbeteiligung nur bei reinen Anliegerstraßen 
auftritt. 
 
Durch das vom Landtag verabschiedete Gesetz (s. Anlage) besteht für die Stadt die Mög-
lichkeit, die Straßenausbaubeitragssatzung zum Vorteil der Bürgerinnen und Bürger zu 
überarbeiten und einer kreiseinheitlichen Regelung anzupassen, verbunden mit einer allen 
Seiten gerecht werdenden Festsetzung der Beitragssätze. Außerhalb der Satzung ermöglicht 
§ 6 b NKAG jetzt eine Stundung (Verrentung) auf bis zu 20 Jahren mit Zinssätzen von bis zu 
3 Prozentpunkten über dem gesetzlichen Basiszinssatz (der seit Juli 2016 auf minus 0,88 % 
festgesetzt ist). 
 
 
Beschlussempfehlung: 
 
Der Antrag der SPD-Fraktion auf Abschaffung der Straßenausbaubeitragssatzung der Stadt 
Lohne ist zu beraten und zu entscheiden. 
 
 
 
 
 
 
 
Gerdesmeyer 
 
 
Anlagenverzeichnis: 
 
Antrag der SPD-Fraktion 
Gesetz zur Änderung des Nds. KAG 
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